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Zeichner

              Bebauungsplan "An der Fischerei - 1. Änderung" in der Ortsgemeinde Kell am See - Teil A: Planzeichnung

Änderung:

B) MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1

1.1 Zulässige Grundfläche
Die zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO darf nicht überschritten
werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO).

Neu - Zusatz:
1.2 Zulässige Geschossfläche

Als zulässige Geschoßflächenzahl gem. § 20 BauNVO  wird das Maß von 0,7 als
Höchstwert festgesetzt.

2. Höhe baulicher Anlagen

2.1. Traufhöhe
a) Die höchstzulässige Traufhöhe beträgt 5,50m  über dem Höhenbezugspunkt
gemäß Eintrag in der Planurkunde.
b) Oberer Meßpunkt für die Ermittlung der Firsthöhe ist der Schnittpunkt der
jeweils traufseitigen Wand mit der Oberkante der Dachhaut.

2.2 Firsthöhe
a) die höchstzulässige Firsthöhe beträgt 9,50m, für Pultdächer 6,50m, über dem
Höhenbezugspunkt gemäß Eintrag in der Planurkunde.
b) Oberer Messpunkt für die Ermittlung der Firsthöhe ist die absolute Höhe
bezogen auf den Scheitel des Gebäudes.

2.3 Maximal sichtbare Wandhöhe
Zusätzlich zu den Regelungen unter 2.1 darf die traufseitig sichtbare Wandhöhe
zwischen Oberkante Gelände und Schnittpunkt Wand/Dachhaut ein Maß von
  7,25m an keiner Stelle überschreiten. Giebelflächen werden hierbei nicht
hinzugerechnet. Ausgenommen ist der Bereich der Garageneinfahrt und der daraus
notwendigen Böschungen.
Auf die Möglichkeit zum Geländeausgleich z.B. durch Anschüttung unter Beachtung
der Festsetzung II) L oder eine Höhen versetzte Bauweise (z.B. Split-Level-Bautyp)
wird hingewiesen.

Änderung:
I) DACHGESTALTUNG

1.Dächer von Hauptgebäuden sind ausschließlich zulässig als Satteldächer,
Krüppelwalmdächer, Walmdächer, Zeltdächer,  versetzte Satteldächer mit einem
Versatzmaß von maximal 1,50m sowie Pultdächer. Letztere jedoch nur in so weit,
als die Neigung des Pultes zur Südwest-, Süd-, oder Südostseite gerichtet ist.

Geschoss-
flächenzahl

GFZ 0,7

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kell am See hat in seiner Sitzung am __.__.2023 gem. § 2 Abs. 1 BauGB
den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans "An der Fischerei - 1. Änderung" in der Gemeinde Kell am
See gefasst. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde im Mitteilungsblatt der
Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ortsüblich bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
In seiner Sitzung am __.__.2023 hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kell am See beschlossen die
frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 13 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie die
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung erfolgte durch Auslegung des Vorentwurfs des Bebauungsplans,
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen samt Begründung in der Zeit vom
__.__.2023 bis einschl. __.__.2023 bei der Verbandgemeindeverwaltung Saarburg-Kell.

Rechtliche Grundlagen*                       (*Aktualisierung zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses)

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI.1991 S. 58), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. I S. 1802) geändert worden ist.

Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 24
Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert worden ist.

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
28.09.2021 (GVBl. S. 543).

Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
27.01.2022 (GVBl. S. 21).

Im gleichen Zeitraum wurden die Planunterlagen auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellt. Die
frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell
ortsüblich bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung der Behörden
Gemäß  § 13 Abs. 2, Nr. 1 BauGB wurde von einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gem. § 4 Abs. 1
BauGB abgesehen.

Beteiligung der Öffentlichkeit
In seiner Sitzung am __.__.2023 hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kell am See beschlossen die
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BuGB durchzuführen. Der Entwurf
des Bebauungsplans lag gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2023 bis einschl. __.__.2023 im Rathaus
aus und wurde im gleichen Zeitraum auf der Internetseite der Verbandsgemeinde zur Einsicht eingestellt.

Die Bekanntmachung über Ort und Dauer der Auslegung erfolgte ortsüblich mit den Hinweisen, dass
Stellungnahmen während der Auslegefrist von jedermann abgegeben werden können und dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan gem. § 4 a Abs. 6
BauGB unberücksichtigt bleiben können.

Beteiligung der Behörden
In seiner Sitzung am __.__.2023 hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kell am See beschlossen die
Beteiligung der Behörden gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BuGB durchzuführen.

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt
werden kann, wurden mit Schreiben vom __.__.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BauGB
bis einschl. __.__.2023 aufgefordert.
Das Schreiben benachrichtigte zugleich über Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB. Gem. § 4 a Abs. 6 BauGB wurde mitgeteilt, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Abwägung
Die während der Auslegung und Beteiligung von Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher
Belange eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen wurden vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Kell am
See in öffentlicher Sitzung am __.__.2023 geprüft und die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und
untereinander gerecht abgewägt.

Beschluss des Bebauungsplans
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kell am See hat in öffentlicher Sitzung am __.__.2023 den Bebauungsplan
"An der Fischerei - 1. Änderung"  gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde mit
Beschluss des gleichen Datums gebilligt.

Ausfertigung des Bebauungsplans
Hiermit wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans "An der Fischerei - 1. Änderung" mit
seinen textlichen Festsetzungen mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates der
Ortsgemeinde Kell am See übereinstimmt und dass die für die Rechtwirksamkeit maßgebenden
Verfahrensvorschriften beachtet wurden. Die Planungsgrundlage stimmt im Sinne des § 1 Abs. 2
PlanzV mit dem aktuellen Liegenschaftskataster überein.

Der Bebauungsplan wurde mit Datum vom __.__.2023 ausgefertigt.

Kell am See, den __.__.2023

______________________
Der Bürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungsplans
Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB wurde angeordnet und
am __.__.2023 veröffentlicht. Die Bekanntmachung enthält die Hinweise, dass der Bebauungsplan und die
Begründung bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Bauamt, während der allgemeinen
Dienststunden von jedermann eingesehen werden können und über den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben
wird. Es wird auch auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formschriften, von Mängeln
der Abwägung, die Rechtsfolgen gem. § 215 Abs. 1 BauGB und auf die Fälligkeit sowie das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen gem. § 44 BauGB hingewiesen. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung wird der
Bebauungsplan "An der Fischerei - 1. Änderung" rechtskräftig.

Kell am See, den

  _______________________
Der Bürgermeister

 Walmdächer, Zeltdächer,

Änderung:

Änderung:

Neu - Zusatz:
1.2 Zulässige Geschossfläche

Als zulässige Geschoßflächenzahl gem. § 20 BauNVO  wird das Maß von 0,7 als
Höchstwert festgesetzt.

 5,50m

 7,25m

Änderung:

Änderung:
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